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Ur. 14. — XXIV. Jahrgang 15. In» 1916.

vas Hole Heu?
Schweizerische Halbmonatsschrift

für

Samariterwesen, Krankenpflege und Volksgesundheitspflege.

IrrhattsverzeicHnis.
Seite

Hospitalisierung von kranken und verwundeten
Kriegsgefangenen in der Schweiz 169

Schweizerischer Militärsanitätsverein 171

Durch das Rote Kreuz im Jahr 1916 subven
tionierte Kurse (Samariterkurse) 172

Von der Delcgiertenversammlung in Lausanne 171

Zentralkurse 174

Seite

Aus dem Vereinsleben: Aarcm; Herisnu; Kirch

berg; Murgenthal und Umgebung; Neu-

Münster; Rheinfelden; Wahlen; Zürich 174

Schweizerischer Samariterbund: Verhandlungen 178
Der Note Stern 179

Vom Bnchertisch 189

Humoristisches 189

kolpitalilisrung von kranken un6 verwundeten Kriegsgefangenen
in 6er 5ckwei2.

Aus den Mitteilungen des Armeestabes.

Grundgedanke und Zweck der
Interniern n g.

Das Werk der Hospitalisierung von kranken

und verwundeten Kriegsgefangenen hat bei

unserm Volk so viel menschenfreundliche Teil-
nähme gefunden, daß eine grundlegende Dar-
stcllnng der Institution Interesse finden wird.
So dürfte es dann auch möglich sein, irr-
tümlichc Meinungen zu berichtigen und falsche

Meldungen der Presse ans das richtige Maß
zurückzuführen.

Wie bei der Durchführung aller andern

Missionen, so liegt auch der Jnterniernng
dieser Kriegsgefangenen svon der die Inter-
niernng flüchtiger Kriegsgefangener, von Re-

fraktären und Deserteuren wohl zu unter-
scheiden ist) der Gedanke zugrunde, daß die

Schweiz zur Linderung der Kriegsfolgen ihr
redlich Teil beitragen will. Es ist eine Er-
fahrungstatsache, daß sich die kranken und

verwundeten Krieger in freiern Verhaltnissen
besser erholen, als in den Gefangenen-Lagern

und -Spitalern. Leute, deren Schicksal be-

siegelt wäre, wenn sie dort verbleiben müßten,

können in den an Heilstätten reichen Bergen

unseres Landes zu dauernder Genesung zu-

rückgeführt werden. Man denke beispielsweise

nur an die vielen Tuberkulösen, für deren

Heilung ein Aufenthalt in den Bergen un-

erläßlich ist. Nach den bisher gemachten Er-

fahrungen hofft man, in den sonnendurch-

fluteten Tälern unserer Alpen und des Jura,

in der reinen, stärkenden Luft der Berge und

Höhen einer großen Zahl der Internierten,
davon mehreren hundert Tuberkulösen, zu

dauernder Genesung verhelfen zu können. In
zahlreichen Zöllen ist eine chirurgische, ortho-

pädische oder heilgymnastische Nachbehand-

lung notwendig, wie auch sekundäre Opera-

tionen Hz. B. Verbesserung schlecht geheilter

Frakturen usw.) geboten erscheinen können.

Alle diese Kuren können in unsern Spitälern
und Kurorten oft besser und gründlicher durch-

geführt werden, als in der Gefangenschaft.
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Endlich dürfe» sich die Jntemicrle» wieder

eines »»her» Uniganges mit ihre» Familien-
angehörigen erfreuen, ein Umstand, dem man

ja auf den Genesungsprozeß einen wohl-
tuenden Einfluß zuschreibt.

Denken wir an unser Land, so hat das

humanitäre Werk namentlich für die einhei-

mische, infolge des Versiegens des Fremden-

stromes empfindlich getroffene Hotelindustrie
seine Bedeutung. Mit dem Wolsttätigkeitszwcck
verbindet sich für sie ein praktischer Nutzen,

der wohl erwähnt zu werden verdient. In
letzter Linie mag man in dieser, wie in andern

von der Schweiz unternommenen Missionen
eine vermehrte Friedensgarantie erblicken.

Wie ist nun dieses Werk angebahnt worden

und welches sind die Voraussetzungen der

Jnterniernng?

Die Voraussetzungen der

Jnterniernng.
Die Verhandlungen mit den Regierungen

der kriegführenden Staaten über die Bedin-

gnngen der Hospitalisierimg der Kriegsgc-

fangcnen, die vom Vorsteher des politischen

Departements geführt wurden, reichen bis

in das Frühjahr 1910 zurück und dauerten

mehrere Monate. Im Spätjahr desselben

Jahres war man so weit, daß ans Grund
der zwischen den Parteien getroffenen Ver-

einbarungen und der Ucbcreinkommen mit
den Vertretern der schweizerischen Hôtellerie

an die Aufstellung der Bestimmungen über

die Organisation und Durchführung der In-
terniernng geschritten werden konnte.

Die erwähnten Vereinbarungen wurden vor-

läufig mit Frankreich, Belgien und Deutsch-

land getroffen. In der Folge kam Großbri-
tannien hinzu. Im Stadium der Vorver-

Handlung befinden sich die mit Oesterreich-

Ungarn und Italien zum Zwecke der Ans-

dehnung der Hospitalisiernng auf österreichische,

ungarische und italienische Kriegsgefangene

unternommenen diplomatischen Schritte.
Der Wohltat der Hospitalisiernng werden

teilhaftig diejenigen kriegsgefangenen Ange-

hörigen der Vertragsstaaten, deren Leiden

unter eine der 2V Kategorien von Krankheiten
und Gebrechen fallen, die wir in Nr. 9 vom

1. Mai aufgeführt haben.

Die Zahl der Hospitalisierten ist durch

keine obere oder untere Grenze festgesetzt

worden. Dies wäre in Anbetracht des großen

Zweckes des Unternehmens kaum möglich ge-

Wesen. Ebenso konnte natürlich für die Dauer
der Jnterniernng kein bestimmter Termin an-
beraumt werden. Er wird mehr oder weniger

genau mit dem Ende deS Krieges zusammen-

fallen.

In der Folge ist die Hospitalisierung außer

auf die gefangenen Krieger auch auf die mo-
bilisicr b a ren Zivilinter nierten aus-

gedehnt worden. Für deren Jnterniernng in

der Schweiz gelten die gleichen, erwähnten

Voraussetzungen.

Organisation und Durchführung der

Hospitalisiernng im allgemeinen.

Mit der Durchführung der Jnterniernng
ist der Armecarzt betraut worden; ihm

zur Seite steht die Sanitätsabteilung
des Armecstabcs. Davon zu unterscheiden ist

die Ausführung der Transporte, die dem

Ehef des Roten Kreuzes, Oberst Bohnh,
anvertraut wurde. Diesen leitenden Instanzen

find verschiedene untere Organisationen an-

gegliedert, die wir der Reihe nach, d. h. nach

dem Gang eines Hospitalisierten-Transportes,
bei ihrer Tätigkeit aufsuchen wollen.

Die Auswahl der für die Jnterniernng
in Betracht fallende» Kriegsgefangenen ge-

schielst in den Gefangenenlagern durch Kom-

Missionen, welche aus je zwei Schweizer-

ärztcn und einem Militärarzt deS betreffenden

Staate-? zusammengesetzt sind. Diese sogen.

Nach lese ko m Missionen haben ihre Ar-
best am I. März 1916 begonnen. Die Unter-

snchnng der Leute geschieht auf ihre eigene

Anmeldung hin in Gegenwart des Chefarztes

jedes Gefangenenlagers. Die Kommission hat



Das Rote Kreuz. 171

aber noch eine weitere Aufgabe, und diese

besteht darin, auch die Auswahl für diejenigen

Gefangenen zu treffen, die für den Schwer-

verwnndetenaustausch in Betracht fallen. Hat
nun diese Kommission ihre Arbeit beendigt,

so werden die ausgehobenen Kriegsgefangenen

in Lyon bezw. Konstanz versammelt und hier
einer nochmaligen Untersuchung durch eine

nun aus zwei Schweizer- und drei fremden

Aerzten bestehende sogenannte Austausch-
ko m mission unterworfen. Sie spricht das

letzte Wort. Die von ihr für die Jnternierung

Auserwählten werden nun für die Transporte
nach der Schweiz sortiert. Die Zurückgewie-

jenen kehren nicht in die Gefangenschaft zu-
rück, sondern kommen in der Regel in söge-

nannte „Lager für Grenzfälle" für eventuelle

spätere Jnternierung oder für den Austausch.

In Lyon und Konstanz beginnen die Trans-

porte, die unter der Leitung des Rotkreuz-

Chefarztes stehen. Er trifft nach den Wei-

jungen des Armeearztes die Abmachungen

mit den Bundesbahnen; er ordnet die Bereit-

stellung der Züge, die Reinigung und Des-

infektion der Transportmittel, die Verpflegung

während der Fahrt an usw. Die Begleit-
Mannschaft der Züge wird vom Armeearzt

zur Verfügung gestellt. Gewöhnlich wird jeder

Zug von einem Sanitätsoffizier und neun

Unteroffizieren und Soldaten begleitet, gestellt

von der in Aarburg diensttuendeu Sanitäts-
kompagnie. Jeder Zug besteht aus 12 Wagen
und bietet 500 Internierten Platz.

Die Organisation dieser Züge erfolgt nach

Jnternierungsrcgionen, mit andern Worten,
die von der Austauschkommission zur Hospi-

talisieruug bestimmten Kriegsgefangenen wer-
den in Lyon, resp. Konstanz usw. von be-

sondern Orgauen, den Sortierungsoffi-
zieren übernommen und in die für bestimmte

Regionen des Landes bezeichnete Wagen ver-
laden. Den Sortierungsoffizieren liegt auch

die Aufgabe der Formierung der Transporte
nach Krankheitskategorien und nach Maßgabe
der in den Regionen zur Verfügung stehen-

den Betten usw. ob.

Für die Jnternierung deutscher, frauzösi-

scher und belgischer Kriegsgefangener sind die

Transporte in drei Etappen vorgesehen

worden, die auf die Monate Januar, Februar
und Mai 1916 entfallen. Durch diese Trans-
Porte sind zusammen interniert worden:

1. Belgier
2. Deutsche

6. Engländer
1. Franzosen

1,076

2,948
452

8,941

Total 13,417

Die Verschiedenheit der Zahlen der Inter-
uierten ans den verschiedenen Armeen ist zu-
rückzuführen auf die Verschiedenheit der Ge-

fangeneu,zahlen überhaupt.

Die von den Sortierungsoffiziercu zusam-

mengeftellten Zugskompositiouen werden nun

in der Regel nach Bern oder Ölten geführt

und dort auseinandergenommen, um in be-

sondern Transporten nach den Jnteruierungs-

regionen geleitet zu werden.

In diesen Jnlerniernngsregionen unter-

stehen die Hospitalisierten der medizinischen

und administrativen Leitung der dirigie-
rendeu Sanitätsoffiziere. Sie bereiten

die Unterbringung der Internierten vor und

sorgen für direktesten Transport nach den

Belegstationen. (Schluß folgt.)

8àeiierMer Mllitâiàjtàverà.
Der Zentralvorstand gibt den Sektionen bekannt, daß in Abänderung der früheren

Mitteilung Korrespondenzen zu richten find: An den Vizepräsidenten W. ^.schudin,
Feldweibel, in Liestal.
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